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nehme ich nachfolgend für die Klägerin und Berufungsklägerin noch zur 
Berufungserwiderung mit Schriftsatz der Beklagtenvertreter vom 05.03.2024 Stellung:  
 
 
A. Darstellung des Beklagten ñzur Vorgeschichteñ: 
 
1. 
 
a) 
Der Klägerin liegt es fern, den Beklagten zu diskreditieren.  
Allerdings erlaubt sich die Klägerin ï und das Recht ist ihr nicht zu verwehren ï, Tatsachen 
bzw. Tatsachenberichte, die auch erweislich wahr sind (vollumfänglich von ihr beweisbare 
Tatsachen), darzustellen und zu veröffentlichen, auf ihrer eigenen Homepage, seit Mai 2015. 
Dies dient ihr auch zur eigenen Informationssammlung und Dokumentation, um die sehr 
langjährige (Leidens-) Geschichte  über diese so langen Zeiträume noch nachhalten zu 
können, auch im Detail, um Fehldarstellungen der Beklagtenseite substantiell entgegnen zu 
können; d.h. authentisch, nicht bloß aus der Erinnerung des Gedächtnisses (was über die 
Jahre auch schon mal verschwommen und grobgezeichnet sein mag), sondern authentisch 
die jeweiligen Sachverhalte präsent aus der jeweiligen Zeit, tagebuchartig notiert/dokumentiert 
quasi in ĂEchtzeitñ und somit Ăunverfªlschtñ, also ohne ansonsten mºglich Erinnerungs-
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Verzerrungen bei Rückschau aus der Gegenwart in die länger zurückliegende Vergangenheit; 
öffentlich notiert/dokumentiert auf der Homepage, nachträglich nicht manipulierbar (jedenfalls 
nicht unbemerkt).  
 
 
b) 
Was die Anzeige der Klägerin gegen den SV Nürenberg betrifft, so verweise ich auf 
nachstehenden Link zu ihrer 83-seitigen Konkretisierung ihrer Vorwürfe gegenüber dem 
Sachverständigen. Die dortige zutreffende Darstellung sollte keinen Zweifel mehr an der 
vielfach grob fehlerhaften (und vielfach auch stark verzögernden) Arbeitsweise des SV 
Nürenberg, die letztlich in vielen Punkten parteiisch für den Beklagten wirkte und war und nicht 
unabhängig, erkennen lassen.  
 
https://eifeluebersetzungen.com/downloads/Konkretisierung-meiner-Vorwuerfe-an-die-StA-
Koblenz-vom-15.7.2022.pdf 
 
 
c) 
Was die Strafanzeige der Klägerin gegen den Sachbearbeiter der Beklagtenvertreter betrifft, 
so hatte die Klägerin die diesbezüglichen Eintragungen auf ihrer Homepage längst gelöscht.  
Nach allem, was die Klägerin (mit ihrem Mann) erleben musste, mit den katastrophalen 
bauhandwerklichen Leistungen des Beklagten und dann dem schwer erträglichen Vorgehen 
des SV Nürenberg und außerdem dem von Beklagtenseite stets erheblich verzögerten und 
extrem zähen und extrem aufwändigen Rechtsstreitigkeiten/Verfahren in dieser 
Angelegenheit, mag das ein oder andere ï vielleicht unübliche ï Vorgehen der Klägerin 
durchaus verständlich erscheinen. 
 
 
 
2. Nun zur tatsächlich relevanten Vorgeschichte: 
 
Es sei in Erinnerung gebracht: Am Tag als die Klägerin und ihr über die Angelegenheit 
mittlerweile verstorbener Ehemann den Beklagten final ihres Hauses verwiesen (der 
ĂRauswurfñ), ob der von ihm hinterlassenen Misere, womit die Zusammenarbeit beendet 
wurde, das war der 9. Mai 2015, hatte die Klägerin den Beklagten aufgefordert, das an ihn bis 
dahin gezahlte Geld in Hºhe von rd. ú 24.000,00 zurückzuzahlen und danach die Anlage 
wieder in den Ursprungszustand zu versetzen. Die Klägerin und ihr Ehemann haben ihm 
erklärt, dass sie die Heizungsanlage nach dem Rückbau durch die Firma Viessmann 
überprüfen lassen würden, auf ihre eigenen Kosten natürlich.  
Zugleich kündigten die Kläger ihm damals an, ihn anderenfalls auf Rückabwicklung und 
Schadensersatz zu verklagen.  
 
Der Beklagte hätte klug daran getan, seinerzeit noch vorgerichtlich das Geld 
zurückzuzahlen und die Anlage zurückzubauen. 
Dann zumindest ï und natürlich erst recht ohne die erheblich mangelhaften Leistungen 
des Beklagten ï wäre es zu den jetzt mittlerweile vorhandenen massiven 
Mangelfolgeschäden nicht gekommen, insbesondere die Fliesen wären wohl nicht gerissen 
und man hätte möglicherweise auch die Heizung vielleicht noch retten können:  

¶ Im Jahre 2016 / Anfang 2017 wäre der 63 kW Heizölkessel vielleicht noch zu retten 
gewesen und er wäre nicht total durchgerostet, wie es später der Fall war. 

¶ Der Estrich im Schwimmbad wäre nicht weiter beschädigt worden. 

¶ Etwa 100 Fliesen wären nicht beschädigt worden. 

¶ Die unsinnigen Heizölkosten für ca. 22.000 ltr. Heizöl für eine Fußbodenheizung, die nicht 
gespült wurde, wären nicht entstanden. 

¶ (Die Kläger hätten nicht jahrelang mit dem Multifunktionsspeicher Tag für Tag für eine 
Ölheizung 880 ltr. Wasser erwärmt, was kein Mensch mit einer Ölheizung macht. Die 

https://eifeluebersetzungen.com/downloads/Konkretisierung-meiner-Vorwuerfe-an-die-StA-Koblenz-vom-15.7.2022.pdf
https://eifeluebersetzungen.com/downloads/Konkretisierung-meiner-Vorwuerfe-an-die-StA-Koblenz-vom-15.7.2022.pdf
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Kläger haben jetzt einen Speicher mit einem Inhalt von 300 ltr., der völlig ausreichend ist. 
Diesen Schaden haben die Kläger bislang noch gar nicht geltend gemacht bzw. eingeklagt; 
das ist im gesamten ĂWustñ vergessen worden). 

¶ Die Kläger hätten nicht ihren kleinen schönen Wellnessbereich auflösen, einen Whirlpool 
ausbauen, eine Sauna ausbauen und im Erdgeschoss wieder aufbauen lassen müssen ï 
der verstorbene Ehemann der Klägerin hatte sich seinerzeit viel Mühe damit gemacht ï; 
jetzt ist das ein Heizungskeller. 

¶ Die Kläger hätten in dem ehemaligen Wellnessraum keinen weiteren Heizungskeller 
errichten lassen müssen, was mit erheblichen Mehrkosten für die Versorgungswand, 
Rohrleitungen etc. verbunden ist, welche allesamt mit dem vorliegenden Verfahren geltend 
gemacht werden. 

¶ Die Kläger hätten keine zweite Brandschutztür im Keller einbauen lassen müssen. 

¶ Die Kläger können den Schwimmbadautomaten nicht mehr nutzen, da dieser ï aus 
welchen nicht nachvollziehbaren Gründen auch immer ï von dem Beklagten Ămissbrauchtñ 
wurde. Die Kläger haben jetzt eine andere Lösung, die allerdings weniger komfortabel ist, 
aber wenigstens funktioniert. 

¶ Die Kläger könnten ihre vor Jahren auf der Schwimmhalle aufgebrachte 
Thermosolaranlage für die Erwärmung des Wassers nicht mehr nutzen, was gerade bei 
den hohen Außentemperaturen ideal wäre. Da der Beklagte ï durch seine Planlosigkeit 
(zu Beginn keine vernünftige Konzeption und Planung der Anlage durch den Beklagten) 
den Schwimmbadautomaten ï entgegen den Regeln der Technik ohne Notwendigkeit und 
zudem ohne Absprache ï in seine letztlich untaugliche Konstruktion einbezogen hat, ist 
das nicht mehr möglich. 

¶ Die Kläger hätten bis zum 17.2.2022 keine weiteren Stromkosten mehr gehabt, denn die 
nicht funktionierende Wärmepumpe hätte stromlos gemacht werden können. 

¶ Der Elektriker musste eine Reihe von Arbeiten erledigen, damit man das Haus 
elektroinstallationstechnisch endlich wieder so nutzen konnte, wie die Kläger das vor den 
mangelbehafteten Arbeiten des Beklagten getan haben bzw. tun konnten. 

 
 
Die ï leider wahre ï lange Vorgeschichte von der Ausgangssituation ab bis zur letzten 
Tªtigkeit des Beklagten bis zu seinem o.g. ĂRauswurfñ sei an dieser Stelle noch einmal 
kurz zusammengefasst in Erinnerung gebracht: 
 
Die Klägerin und ihr mittlerweile verstorbener Mann haben den Beklagten im Dezember 2013 
mit der Installation einer Luft-Wärmepumpe beauftragt, die in das Heizungssystem (Ölheizung) 
ihres in ihrem Eigentum stehenden Wohnhauses integriert werden sollte. 
Das Objekt besteht aus einem Wohnhaus sowie einer einige Jahre später angebauten 
Schwimmhalle und verfügt in diesem Zusammenhang über zwei Heizungskeller mit jeweils 
einem Viessmann-Heizölkessel. Diese beiden Ölkessel hatten die Klägerin und ihr Ehemann 
2012 miteinander verbinden lassen, so dass jeweils wahlweise nur ein Ölkessel je nach 
Jahreszeit in Betrieb war. 
 
Die eigentliche Installation der Wärmepumpe erfolgte im Heizungskeller der Schwimmhalle 
unter Einbeziehung des sich dort befindlichen 63 kW Heizölkessels. 
 
Am 24.2.2014 ging die Wärmepumpe in Betrieb.  
 
Der Beklagte Herr Berndt, als Inhaber/Chef seines Unternehmens, kam ï da er sich seiner 
ĂKonstruktionñ wohl selbst nicht sicher war ï ab 24.2.2014 die nächsten 4 Wochen fast jeden 
Abend zu den Klägern um sein ĂWerkñ zu begutachten bzw. wie er sagte, weil er die Anlage 
überprüfen wolle. Der Beklagte wohnt nicht um die Ecke, sondern legte tatsächlich jeden 
Abend 85 km für die Hin- und Rückfahrt von Gelsdorf nach Kempenich zurück! 
Die Klägerin machte den Beklagten jeden Abend darauf aufmerksam, dass die Wärmepumpe 
erheblich zu viel Strom verbrauche. Er schaute sich die Sache dann jeweils rd. 2 Stunden an, 
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kam zu dem Ergebnis: ĂDie Wärmepumpe läuftñ und kam dann am nächsten Abend wieder. 
Nun ja, Ălaufenñ tat sie schon, allerdings mit einem unglaublichen Stromverbrauch. 
Innerhalb von knapp einem Monat verbrauchte diese Wärmepumpe im ausgesprochen milden 
Monat März 3.967 kW Strom !!!  
Das Objekt wurde allerdings noch nicht einmal von der Wärmepumpe versorgt, sondern die 
Versorgung erfolgte ausschließlich über die Ölheizung und verbrauchte im gleichen Zeitraum 
462 ltr. Heizöl. 
 
 
Nachstehend mal ein kleiner Auszug aus dem Stromverbrauch für die Wärmepumpe: 
 
Datum und Stand des Wärmepumpenstromzählers in kW: 
 
28.02.2014  169 
01.03.2014  259 
03.03.2014  461 
05.03.2014  698 
07.03.2014  968 
09.03.2014  1.339 
10.03.2014  1.536 
12.03.2014  1.888 
13.03.2014  2.067 
15.03.2014  2.423 
16.03.2014  2.616 
19.03.2014  3.119 
20.03.2014  3.361 
21.03.2014  3.549 
22.03.2014  3.789 
23.03.2014  3.967 
25.03.2014  3.977 
25.03.2014 KOMPRESSOR KAPUTT 
 
 
Am 25.3.2014 fiel die Wärmepumpe erstmals komplett aus. Ein Zustand, der sich in der 
Folgezeit dann alle paar Tage wiederholen sollte. 
Der Grund für den ersten Ausfall war, dass der Kompressor defekt war, u.a. weil vom 
Beklagten statt 180° Motoren nur 90°Motoren eingebaut worden waren, also vor dem 
Hintergrund von Herstellerangaben und der technischen Regelwerke nur Ăunter-konfigurierteñ 
minder-taugliche Motoren. 
 

Beweis: Gutachten Firma Mitsubishi vom 16.9.2014 
 
 
Die Klägerin und ihr mittlerweile verstorbener Ehemann waren dann 4 Wochen nicht in ihrem 
streitgegenständlichen Haus in Kempenich und im Mai 2014 wurde der Kompressor vom 
Beklagten erneuert. 
Hinsichtlich der Ursache für den viel zu hohen Stromverbrauch geschah seitens des Beklagten 
aber schlicht gar nichts, die Ursache wurde vom Beklagten offenbar weder ermittelt, noch hatte 
er überhaupt darüber nachgedacht, noch gar die Ursache gefunden. 
 
Am außergewöhnlich hohen, extrem hohen Stromverbrauch durch die Wärmepumpe änderte 
sich durch den Kompressor-Austausch jedenfalls bedauerlicherweise nichts. 
Deshalb wurde dies von Klägerseite erneut gegenüber dem Beklagten bemängelt, d.h. 
angesprochen. 
 
Und von da an begann eine endlose Odyssee von ĂVerschlimmbesserungenñ durch 
verschiedenste Bemühungen/Versuche des Beklagten, der Ursache auf den Grund zu gehen 
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und das Problem zu beheben. Mit diesen Bemühungen/Versuchen richtete der Beklagte 
allerdings keinen Nutzen, sondern lediglich weiteren Schaden an, d.h. die Werkleistung blieb 
mangelbehaftet und er verursachte erhebliche Schäden am Eigentum der Kläger, 
insbesondere handelt es sich um Mangelfolgeschäden. 
Hintergrund für die in katastrophalen Ergebnissen endenden Mangelbeseitigungsversuche 
des Beklagten war offenkundig, dass hier leider offensichtlich vor Beginn der Arbeiten des 
Beklagten mit seinen Mitarbeitern keine vernünftige Planung der Anlage erfolgte und darüber 
hinaus es mindestens den Mitarbeitern des Beklagten, aber wohl auch dem Beklagten selbst 
an fachlichem/r Know-How und Kompetenz fehlt(e). 
Ohne diese (offensichtlich fehlende) Planungsgrundlage begann der Beklagte mit seinen 
Mitarbeitern damit, an der bis zum Erscheinen der Firma Berndt (Beklagter) tadellos 
arbeitenden komplexen Heizungsanlage, bestehend aus mehreren Heizkreisen, einfach 
wahllos herumzudoktern und zu ï basteln: 
 

In der Zeit von Januar 2014 bis zum 9.5.2015 haben der Beklagte Herr Berndt und 
etliche seiner Mitarbeiter im Haus der Kläger rd. 800 Stunden, zunächst mit der 
Installation und dann mit zahllosen angeblichen ï letztlich im Wesentlichen erfolglosen 
ï Nachbesserungsarbeiten, zugebracht, bis die Kläger ihn am 9.5.2015 (s.o.) 
hinausgeworfen haben und ihn im August 2015 auf Schadensersatz und 
Rückabwicklung verklagt haben (Parallel-Verfahren: 8 O 250/15 LG Koblenz - Mit Urteil 
vom 14.09.2018 verurteilte das LG Koblenz im dortigen Verfahren den Beklagten u.a., 
an die Kläger 17.686,01 Euro zu zahlen Zug um Zug gegen Ausbau und Rücknahme 
der in das Wohnhaus der Kläger eingebauten Wärmepumpe (Anlage K1). 
Anschließend leiteten die Kläger gegen den Beklagten ein weiteres Klageverfahren 
hinsichtlich zusätzlicher Schadenersatzansprüche bei dem LG Koblenz zu dem 
Aktenzeichen 8 O 23/19 ein. Des Weiteren leiteten die Kläger gegen den Beklagten 
wegen seiner Werkleistung ein selbstständiges Beweisverfahren ein: Az.: 8 OH 2/19). 

 

Da sich die Begutachtung dieser unglaublichen ĂVerschlimmbesserungenñ durch den 
Beklagten bis in das Jahr 2018 hinzogen !!! konnte erst nach Vorliegen eines (letzten) 
Gutachtens im September 2018 endlich das Urteil im (Parallel-) Verfahren 8 O 250/15 mit 
Urteil des LG Koblenz vom 14.09.2018 gefällt werden, mit welchem die Kläger den dortigen 
Prozess im Wesentlichen gewonnen haben, bis auf einige ungerechtfertigte und nun in dem 
anhängigen Selbständigen Beweisverfahren noch zu klärende Punkte.  
Nur der Vollständigkeit sei hierzu betont, dass sich diese Sache bis zur Urteilsverkündung 
schon einmal 3 Jahre lang hinzog, lag keinesfalls am Landgericht Koblenz, sondern 
ausschließlich an den bis dahin schon vorliegenden 10 Fristverlängerungsanträgen auf 
Schriftsätze etc. und der ĂArbeitsweiseñ des Sachverstªndigen, den man hier sozusagen 
Ăhintragenñ musste. Die Klägerin hat in ihren Unterlagen 28 Erinnerungen an den gerichtlich 
beauftragten Sachverständigen (SV) Nürenberg gefunden, wann hier endlich die 
Begutachtungen weitergingen; diese gehen zurück bis zum Jahr 2016!!! 
Zu den unglaublichen Stromkosten konnte der SV Nürenberg keine Angaben machen, weil ein 
Wärmemengenzähler, der ï wie die Klägerin erst später von einigen anderen Handwerkern 
erfahren hat - an der Wärmepumpenanlage hätte angebracht sein müssen, nicht 
vorhanden war. Hierzu ist zu sagen, die Firma Mitsubishi war auf Drängen der Kläger im 
September 2014 bei ihnen im Haus und hat die Anlage kontrolliert und dabei festgestellt, dass 
statt 180° Ventilen nur 90° Ventile angebracht worden waren. 
Nach langem ĂPalaverñ hin und her erfolgte schließlich durch den Beklagten der Einbau eines 
Wärmemengenzählers, der eigentlich schon bei ursprünglicher Errichtung/Fertigstellung hätte 
vorhanden sein müssen, und zwar wurde der Wärmemengenzähler dann am 19.9.2016 
endlich installiert. 
Im anschließenden Ortstermin baute der SV Nürenberg seinen Laptop auf, der die Werte 
aufnehmen sollte, konnte diesen jedoch gleich wieder abholen, weil die Anlage ï wie nicht 
anders zu erwarten ï bereits nach 10 Stunden ausgefallen war, final abschaltete und in diesen 
wenigen Stunden bei milden Temperaturen 132 kW Strom verbrauchte. 
Wenn man diese 132 kW mal als durchschnittlichen Tagesverbrauch nimmt, dann käme man 
auf einen Jahresverbrauch von 48.180 kW und das bei sehr milden Temperaturen und unter 
Berücksichtigung zusätzlich Heizöl ! 
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Dieses erste Gutachten des SV Nürenberg konnte dann endlich am 29.11.2016 erstattet 
werden, nachdem ein erster Ortstermin bereits im April 2016 stattgefunden hatte, allerdings 
die Anlage bei diesem Termin selbstverständlich nicht funktionierte, wie nicht anders zu 
erwarten. Aus diesem Gutachten vom 29.11.2016 ergibt sich das Nichtfunktionieren der 
Wärmepumpe. 
Bei diesem ersten Ortstermin in Hause der Kläger im April 2016 war auch der Hersteller des 
Multifunktionsspeichers, Herr Joachim Zeeh, zugegen. 
Dieser Herr Zeeh schaute sich im Heizungskeller des Schwimmbades um und sagte dann 
wºrtlich: ĂDas ist ja alles Scheiße, was der Herr Berndt hier gemacht hat.ñ Und dies beschrieb 
ï drastisch ausgedrückt ï die vorgefundene Situation durchaus treffend. 
Nachstehend überreiche ich in diesen Schriftsatz einkopiert ein Schema (Alternativ-Planung), 
das die Firma Zeeh, Herr Joachim Zeeh, zu dem im Haus vorhandenen Heizungssystem 
(Ölheizung) und wie darin fachgerecht die Wärmepumpe zu integrieren wäre, erstellt 
hatte. Hieraus erkennt man, dass hier vier Heizkreise vorhanden sind, HK A, HK B, HK C und 
HK D. Unten links steht, dass es sich natürlich um einen Ăunverbindlichen Planungsvorschlagñ 
handelte, der Ăkeine Ausführungsplanung ersetzteñ. 
 

 
 
 
Beweis: 1. Sachverständiges Zeugnis des Herr Joachim Zeeh, b.b. 
 
 2. Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens 
 
 
Der Beklagte hingegen hat eine Wärmepumpe einfach ohne jegliche vernünftige Planung in 
das in dem Haus vorhandene Heizungssystem (Ölheizung) integriert und die Wärmepumpe 
zudem noch falsch angeschlossen, sowie mit einem viel zu niedrigen Wasserspeicher, usw., 
usw. 
 
Beweis: wie zuvor 
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Nach Vorliegen dieses Gutachtens des SV Nürenberg vom 29.11.2016 wurde Anfang 2017 
vom Beklagten ein ĂErgªnzungsgutachtenñ gefordert. Hier sollte u.a. der von ihm angebrachte 
externe Wärmetauscher Ăaufgesªgtñ werden. Bis zum Ergänzungsgutachten zog es sich dann 
ewig hin, wie oben bereits geschildert, aus den genannten Gründen. 
Wie gesagt, wurde in dem Verfahren 8 O 250/15 vom 14.09.2018 das Urteil des LG Koblenz 
gefällt, mit welchem die Kläger den dortigen Prozess im Wesentlichen gewonnen haben, bis 
auf einige ungerechtfertigte und nun in dem seit Anfang 2019 anhängigen Selbständigen 
Beweisverfahren (Antrag im selbständigen Beweisverfahren vom 8.2.2019) ï 8 OH 2/19 ï 
noch zu klärende Punkte. Leider hat sich das Beweisverfahren seitdem äußerst zäh 
hingezogen. Die Verurteilung beinhaltete insbesondere im Kern die Rückabwicklung des 
Werkvertrages mit Rückgewähr/Rücknahme der Leistungen, d.h. insbesondere Ausbau und 
Rückbau durch den Beklagten. Dazu sei der Hinweis erlaubt, dass ein solches Ergebnis sich 
in der Praxis nach aller Erfahrung nur selten erzielen lässt; die Hürden/Voraussetzungen sind 
hoch und insoweit spricht dieses Ergebnis also Bände über die desolate Arbeit/Werkleistung 
des Beklagten.  
 
 
Hier noch einmal die vom Beklagten durch seine mangelhafte Werkleistung und seine 
desolaten und letztlich erfolglosen Nachbesserungsversuche verursachten Schäden, 
insbesondere Mangelfolgeschäden, im Wesentlichen im Einzelnen noch einmal 
zusammengefasst: 
 
(1) Stilllegung von innenliegenden Wärmetauschern 
 Am 18.6.2014 wurden in dem teuren, d.h. erheblich Ă¿berteuertenñ 

Multifunktionsspeicher die innenliegenden Wärmetauscher vom Beklagten, die lt. seiner 
Aussage eigentlich Ădie Besonderheitñ dieses Speichers ausmachen sollten, ohne 
Wissen und ohne unser Einverständnis der Kläger Ăstillgelegtñ. Seither war und ist dieses 
Teil lt. der eigenen Bekundung des Beklagten nur noch eine Ăleere H¿lleñ. Also nutzlos 
und sind die Aufwendungen dafür mangelbedingt nutzlose Aufwendungen, wie sich 
mithin aus dem eigenen Bekunden des Beklagten ergibt. 

 Nach der Stilllegung der innenliegenden Wärmetauscher wurde ein externer 
Wärmetauscher angeschlossen, da man vermutete, dass der hohe Stromverbrauch 
dadurch behoben würde. 

 Auch ist der Inhalt des vom Beklagten eingebauten Multifunktionsspeichers für die 
installierte Wärmepumpe von 23 kW offenkundig erheblich zu klein dimensioniert. Auch 
wenn gemäß Gutachten des SV Nürenberg vom 29.11.2016 nach dessen Auffassung 
der Speicher ausreichend bemessen sei. Was aber offenkundig nicht stimmen kann. 
Mittlerweile waren etliche Fachleute bei den Klägern im Haus, und habe alle die Aussage 
getroffen, dass der Speicherinhalt zu klein bemessen sei, unabhängig von zahlreichen 
anderen Fehlern, die hier gemacht wurden. So liegt von einem Fachunternehmer u.a. 
z.B. auch ein Angebot für eine Wärmepumpe der Firma Viessmann vor, bei der für eine 
14,7 kW Wärmepumpe zwei Warmwasserspeicher mit einem Gesamtvolumen von 1.050 
ltr. Inhalt angeboten wurden. 

 Der vom Beklagten eingebaute Speicher hatte hingegen de facto nur ein Volumen von 
NUR 860 ltr. (gemäß Typenschild: 1.000 ltr. Standardspeicher auf 860 ltr. Inhalt 
Ăverk¿rztñ, bei einer Raumhöhe von 2.130 mm. 

(2) Der Beklagte hat im Rahmen seiner gescheiterten Nachbesserungsarbeiten und 
dabei vorgenommenen ĂVerschlimmbesserungenñ den vorhandenen 63 kW 
Heizölkessel stark beschädigt bzw. komplett ruiniert. 

(3) Durch Eingriffe des Beklagten in die Steuerung der Wärmepumpe ist es in der 
Folgezeit, 26.10.2018, zum gleichzeitigen Ausfall von 7 Sicherungsautomaten im 
erst wenige Jahre alten Sicherungskasten gekommen.  
Der Kläger hatte offensichtlich im Zuge seiner gescheiterten Nachbesserungsarbeiten 
(ĂVerschlimmbesserungenñ) Eingriffe in dem Sicherungskasten vorgenommen und 
zudem bei einem Ortstermin mit dem Sachverständigen am 3.5.2018 einfach 
eigenmächtig drei Sicherungen der Wärmepumpe heraus-Ăgerupftñ mit den Worten: 
ĂJetzt braucht die Wärmepumpe keinen Strom mehr.ñ, weil die Klªgerin darauf 
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aufmerksam gemacht hatte, dass der Beklagte selbstverständlich auch die weiterhin 
anfallenden Stromkosten für eine seit 09.05.2015 zwar überhaupt nicht mehr 
funktionierende Wärmepumpe zu zahlen habe, die aber nach wie vor Strom verbrauche; 
sie, die Kläger, wussten nicht. wie man die Wärmepumpe endlich komplett so ausstellen 
kann, dass sie keinen Strom mehr verbraucht. 

(4) Falsch angeschlossene Fußbodenverteilung, mangelhafte oder gar keine Spülung 
der Fußbodenheizung, erheblich zu hohe Temperaturen auf der Fußbodenheizung 
und fehlende Systemtrennung. 

(5) Im Zuge der gescheiterten Nachbesserungsarbeiten (ĂVerschlimmbesserungenñ) des 
Beklagten wurde im Februar 2015 eine neue Fußbodenverteilung angeschlossen ï 
allerdings falsch herum. Es wurde der Vorlauf mit dem R¿cklauf Ăverwechseltñ, vgl. 
Seite 27 des Gutachtens vom 13.1.2020. 

(6) Im Zeitraum von Ende 2014 bis zum 08.07.2020 wurden rd. 22.000 Liter Heizöl 
durch eine falsch angeschlossene und vollkommen falsch eingestellte 
Fußbodenheizung verbraucht. 
In der Schwimmhalle kam so gut wie keine Wärme an, vgl. Gutachten vom 13.1.2020, 
wie zuvor schon erwähnt. 
Die Klägerin hatte den SV Nürenberg bei dem Ortstermin am 9.12.2019 gefragt, ob man 
diese nutzlose Fußbodenheizung nicht ausschalten könne, woraufhin er entgegnete: 
ĂIch weiß nicht, was dann passiert.ñ Da erst recht die Kläger das auch nicht wussten, 
haben sie die Fußbodenheizung (notgedrungen) angelassen. 
Da der weitere Ortstermin am 08.07.2020 sehr kurzfristig aufgehoben wurde ï der 
Beklagte war angeblich in Urlaub ï waren die Handwerker, die zur Unterstützung des 
SV anwesend sein müssen, zu dem Termin geladen und da die Kläger kurze Zeit vorher 
festgestellt hatten, dass etliche Fliesen im Schwimmbad gerissen sind, haben die Kläger 
mit Hilfe der Handwerker die Fußbodenheizung am 08.07.2020 außer Betrieb 
genommen ï und es passierte zum Glück nichts. 

(7) Ruinierung von etlichen Fliesen in der Schwimmhalle und des Estrichs. 
Ende Juni / Anfang Juli 2020 mussten die Kläger zu ihrem Entsetzen feststellen, dass 
etliche Fliesen von einer insgesamten Fläche von 190 m² einheitlicher Fliesen in der 
Schwimmhalle durch die enormen Temperaturen der Fußbodenheizung gerissen sind; 
dies belegen zahlreiche Fotos. 

(8) Beschädigungen in einem Schaltschrank 
Im Zuge der der zahlreichen gescheiterten Nachbesserungsarbeiten 
(ĂVerschlimmbesserungenñ) des Beklagten wurden von diesem umfangreiche 
Veränderungen in einem Schaltschrank vorgenommen, deren Beseitigungskosten gem. 
zwei vorliegender Angebote allein zwischen ú 4.000,-- und ú 6.000,-- betragen. 

(9) technisch regelwidrig ausgeführte Einziehung von 2 Kabeln unter einer 
vorhandenen Holzdecke, um Ăheimlichñ weitere Ăunheimlicheñ 
ĂVerschlimmbesserungen durchzuf¿hren. 
Anfang August haben die Kläger die Holzdecke im Wellness-Bereich entfernt und fanden 
dann dahinter zwei lange unbefestigt herunterhängende Kabelstränge vor. Der Beklagte 
hatte offensichtlich lange nach der eigentlichen Installation und nach dem Einbau der 
Holzdecke im Nachhinein im Zuge von Nachbesserungsarbeiten zwei Kabel unter diese 
Decke geschoben. betragen. 

(10) technisch regelwidrige Integration des Whirlpool im Wellnessbereich über die 
Steuerung der Heizungsanlage/Wärmepumpe durch den Beklagten 

Nachdem ĂRauswurfñ des Beklagten durch die Klªger am 9.5.2015 mussten diese einige 
Zeit später feststellen, dass aus dem Whirlpool nur noch heißes Wasser kam, so dass 
dieser seit Mai 2015 NICHT mehr benutzt werden konnte. In früheren Zeiträumen, noch 
wªhrend der Nachbesserungsarbeiten (ĂVerschlimmbesserungenñ) gab es hingegen 
Zeiten, in denen nur kaltes Wasser aus dem Whirlpool kam.  
Grund ist also offensichtlich der Eingriff des Beklagten in die Steuerung durch Integration 
des Whirlpool in die Steuerung. 

(11) technisch regelwidrige Einbindung des Schwimmbadautomaten 
Bei einem der letzten Ortstermine in 2019 stellte sich heraus, dass der Beklagte den 
Schwimmbadautomaten, der nach dem Eingriff der Handwerker am 08.07.2020 
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Ăprovisorischñ auf Dauerbetrieb lief, dazu Ămissbrauchtñ hat, indem er ihn in den 
Heizkreislauf eingebunden hat, weil ihm die absurde Idee gekommen war, er könne das 
Schwimmbad als Pufferspeicher nutzen. Hierzu hatte er ï natürlich ohne Wissen und 
Einverständnis der Kläger - einen neues Kabel entsprechend dorthin verlegt. 

 
Beweis: 1. wie zuvor, d.h. Parteivernehmung der Klägerin, hilfsweise deren 

informatorischen Anhörung 
 
 2. Sachverständiges Zeugnis des Sachverständigen Büscher-Schuster, b.b. 
 
 3. Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens 
 
 
Das vorliegende Klageverfahren ï 1. Instanz LG Koblenz 8 O 220/21 (die Klage war zunächst 
vor der 12. Kammer und wurde dann an die 8. Kammer abgegeben und hat zuletzt das 
Aktenzeichen 8 O 220/21) ï ist nun die 3. Klage gegen den Beklagten Herrn Berndt. 
Sie verhält sich über Schadensbeträge u.a. in Form von entstandenen Mehrkosten, die bei 
einer mangelfreien ursprünglichen Errichtung durch den Beklagten nicht entstanden wären, 
insbesondere erforderliche Mehrkosten der zwischenzeitlichen Errichtung einer neuen 
Heizung incl. einer entsprechenden Versorgungswand in dem neuen Heizungskeller, sowie in 
Form diverser weiterer Mangelfolgeschäden. 
 
 
B. Darlegungen des Beklagten ñzur Sacheñ: 
 
I.  Schadensersatzforderung (44.571,25 ú) im Zusammenhang mit behaupteten 

Schäden an Estrich und Fliesen: 
 
 
Es ist ganz klar Tatsache, dass die Temperaturen auf der Fußbodenheizung viel zu hoch 
waren.  
Siehe hierzu beispielhaft folgende Bilder, welche die Klägerin nach dem Abschalten der 
Fußbodenheizung am 20.09. und 21.9.2020 gemacht hat. Dazu hatte sie sich eine 
Wärmebildkamera von Testo ausgeliehen. Die Bilder wurden mit der Wärmebildkamera 
gemacht, nachdem der Elektriker der Klägerin für diese kurze Zeit provisorisch ermöglicht 
hatte, auf die Zahlen zuzugreifen, denn nachdem der Beklagte am 04.05.2018 in die 
Steuerung eingegriffen hatte, waren die Anzeigen nicht mehr beleuchtet. 
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Aufnahme: 20.9.2020 ï 8.50 Uhr 
 
 

 
Aufnahme 20.9.2020 ï 9.56 Uhr 
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Aufnahme: 20.9.2020 ï 11.00 Uhr 
 
 

 
Aufnahme: 20.9.2020 ï 12.55 Uhr 
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Aufnahme: 20.9.2020 ï 16.07 Uhr 
 
 

 
Diese letzte Aufnahme ist vom 21.9.2020 um 16.59 Uhr 
 
 
Beweis für die Richtigkeit der Fotos und vorstehenden Darstellungen: 
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Vernehmung der Klägerin als Partei  

ï der Beklagte wird insoweit hiermit zur Zustimmung aufgefordert - ,  
hilfsweise Vernehmung der Klägerin (als Partei) von Amts wegen, 
äußerst hilfsweise: informatorische Anhörung der Klägerin 

 
 
Hierzu ist folgendes zu sagen: 
 
Hier sollte am 8.7.2020 endlich mal wieder ein Ortstermin stattfinden, zu dem die Klägerin drei 
Handwerker bestellt hatte; dieser wurde abgesagt und auf den 31.8.2020 verschoben.  
Nachdem auch der neue Termin wieder aufgehoben/verschoben wurde, hat die Klägerin die 
Handwerker trotzdem kommen lassen, damit endlich die Fußbodenheizung durch die 
Handwerker ausgeschaltet werden konnte (s.o.).  
 
Die oben wiedergegebenen Bilder von den Temperaturmessungen hat die Klägerin nach dem 
Abschalten der Fußbodenheizung am 20.09. und 21.9.2020 gemacht.  
 
Beweis wie zuvor 
 
Danach wurde die Fußbodenheizung von einem Handwerker wieder abgeschaltet.  
 
Beweis wie zuvor 
 
 
Die Messung des Herrn Nürenberg bezüglich der Temperatur auf dem Boden des 
Schwimmbades war genauso eine MOMENTAUFNAHME wie seinerzeit der nur 10-Stunden 
dauernde Betrieb der Wärmepumpe im September 2016.  
Da die Heizung während dieses Versuches nicht in Betrieb war, fiel die WP aus, denn die 
konnte OHNE Heizung überhaupt nicht laufen.  
Und wenn die Heizung und die Wärmepumpe an waren, lieferte NUR die Heizung die 
erforderliche Energie, vgl. (Privat-)Gutachten des SV Büscher-Schuster, und die 
Wärmepumpe lief nur ohne Notwendigkeit/Funktion, verbrauchte einen enormen Strom und 
lieferte keine Energie, weil der Multifunktionsspeicher falsch angeschlossen ist.  
 
Beweis:  wie zuvor 
 
 
Die auf Seite 4 des Beklagtenschriftsatzes eingefügten Fotos zeigen längst nicht die höchsten 
festgestellten und fotografierten Temperaturen - siehe die oben eingefügten Fotos. 
Das letzte der oben eingefügten Fotos z.B. zeigt Temperaturen von 41,9 und 57,4. 
Unabhängig davon: Zeitweilig lagen diese Temperaturen bei über 70°C !!! 
 
Beweis:  wie zuvor 
 
 
Dass die Temperaturen auf der Fußbodenheizung viel zu hoch sind, wird auch heute noch ein 
ï korrekt arbeitender ï Sachverständiger problemlos an der Fußbodenheizungslage, wie sie 
insoweit heute noch vorhanden ist, ohne Probleme feststellen, wenn diese wieder 
angeschlossen wird.  
An der neuen Heizung, die im Jahre 2021 installiert wurde, ist die Fußbodenheizung nicht 
angeschlossen. Die Klägerin hat das aber mit dem Installateur so besprochen, dass diese für 
die Begutachtung mit einer Systemtrennung ausgestattet wird und dann lässt sich das 
mühelos testweise durchführen und beweisen.  
 
Beweis: 1. wie zuvor, d.h. Parteivernehmung der Klägerin, hilfsweise deren 

informatorischen Anhörung 
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 2. Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens 
 
 
Zu Seite 5 unten / Seite 6 des Beklagtenschriftsatzes spielt es lt. dem (Privat-) Gutachter SV 
Büscher-Schuster eine große Rolle, wenn der Vor- und Rücklauf einer Fußbodenheizung 
vertauscht sind. Dann verschließen u.a. sich Ventile, die bei richtigem fachgerechtem 
Anschluss für die Funktion einen offenen Durchlauf ermöglichen würden.  
 
Beweis: 1. Sachverständiges Zeugnis des Sachverständigen Büscher-Schuster, b.b. 
 
 2. Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens 
 
 
Die Behauptungen des Beklagten auf Seite 6 im 3. Absatz sind falsch: ĂHinzu kommt noch, 
aber darauf hat das Landgericht die angegriffene Entscheidung nicht gestützt, dass der Boden 
des Schwimmbadumganges mindestens seit dem Jahr 2015 unverändert ist und seitdem die 
angeblichen Risse vorhanden sind. Daher ist auch insoweit Verjährung eingetreten.ñ.  
 
Die Risse in den Fliesen des Fußbodens der Schwimmhalle konnten schwerlich dort 
seit 2015 sein, denn ï wie ich das auf meiner Homepage veröffentlicht habe, auch mit Bildern 
ï habe ich diese Risse Ende Juni / Anfang Juli 2020 entdeckt.  
Die Schäden an den Fliesen hatte die Klägerin also Ende Juni / Anfang Juli 2020 bemerkt 
(s.o.). Etliche Fliesen von einer insgesamten Fläche von 190 m² einheitlicher Fliesen in der 
Schwimmhalle sind durch die enormen Temperaturen der Fußbodenheizung gerissen, siehe 
hierzu die nachstehenden Fotos 
 
zum Beweis: die nachstehenden Fotos: 
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Beweis wie zuvor 
 
 
Im Übrigen: 
 




